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Seit 1. April 2011 werden jene
Abbruchabfälle, die nicht ver-
wertbar sind und von einem Ge-
bäude stammen, das vor 1955
errichtet wurde, im Ausmaß von
200 Tonnen vom Altlastensanie-
rungsbeitrag befreit, wenn sie
auf einer Inertdeponie abgela-
gert werden dürfen. Inertstoffe
sind Stoffe wie Mauerziegel,
Steine, Dachziegel (ohne Eter-
nit), Beton etc.
Mit dieser Maßnahme soll ein
Anreiz geboten werden, dass in
Ortskernen vieler Gemeinden
Grundstücke mit alten Gebäu-
den neu bebaut und nicht neue
Grundstücke außerhalb der Ort-
schaften erschlossen und bebaut
werden. Je nach Ergebnis der
vorgesehenen Evaluierung läuft
die Beitragsbefreiung bis Ende
März 2013.
Gemäß § 3 Abs. 3b Altlastensa-
nierungsgesetz sind von der Bei-
tragspflicht Abfälle aus Ab-
bruchmaßnahmen ausgenom-
men, die auf einer Inertabfallde-
ponie abgelagert werden dürfen,
wenn
3 die Gemeinde bestätigt, dass

a) das abzubrechende Gebäu-
de in den wesentlichen Teilen
vor 1955 errichtet wurde,
b) der überwiegende Anteil
der Abbruchabfälle einer Ver-
wertung zugeführt wurde und
3 die abzulagernde Masse, die

von einer Liegenschaft
stammt, 200 Tonnen nicht
überschreitet sowie
3 der Abgabenvorteil nachweis-

lich an den Bauherrn weiterge-
geben wird.

Für die Beitragsfreiheit müssen
alle genannten Voraussetzungen
erfüllt sein.
Die Gemeinde muss verifizieren
und bestätigen, dass das abzu-
brechende Gebäude in den we-
sentlichen Teilen vor 1955 er-
richtet wurde; dies kann zweck-

mäßigerweise bereits im Ab-
bruchbescheid erfolgen. Sollte
bereits ein Abbruchbescheid aus-
gestellt worden sein, können
diese Kriterien selbstverständlich
auch später bestätigt werden.
Die Gemeinde muss die erfolgte
Verwertung des überwiegenden
Anteils der Abbruchabfälle be-
stätigen (nach entsprechender
Vorlage der diesbezüglichen
Nachweise durch den Bauherrn).
Unter „überwiegender Anteil“ ist
mehr als 50% der Abbruchabfäl-
le zu verstehen. Da aber nicht
mehr als 200 Tonnen abgelagert
werden dürfen, hängt die zu ver-
wertende Masse auch von der
Gesamtmasse der Abbruchabfäl-
le ab. Beispiel: Bei einer abzu-
brechenden Masse von z. B. 450
Tonnen müssen 250 Tonnen ver-
wertet werden und es dürfen
maximal 200 Tonnen beitrags-
frei abgelagert werden.
Weiters muss der Bauherr be-
stätigen, dass insgesamt nicht
mehr als 200 Tonnen von den
gesamten Abbruchmaterialien
abgelagert werden. 
Der Deponieinhaber muss den
Abgabenvorteil (kein Altlasten-
beitrag) an den Bauherrn nach-
weislich weitergeben.

Ergebnisse der 
Abstimmungen
HAGENBERG (OÖ) 
Die Bürger in Hagenberg ha-
ben eindeutig gegen eine Zu-
sammenlegung mit den Ge-
meinden Pregarten und Wart-
berg zur Stadt Aist entschie-
den. Mehr als 90 Prozent ha-
ben das Projekt am 28. No-
vember 2011 abgelehnt.
Nicht nur die Ablehnung einer
Fusion der drei oberöster-
reichischen Gemeinden, auch
die Wahlbeteiligung bei dieser
Bürgerbefragung war hoch.
Insgesamt war es 74,36 Pro-
zent der 2235 wahlberechtig-
ten Hagenberger wichtig, ihre
Stimme abzugeben.  
Hagenbergs Bürgermeisterin
Kathrin Kühtreiber hatte be-
reits im Vorfeld mit einem kla-
ren Ergebnis gegen die geplan-
te Stadt Aist gerechnet. Davon,
dass die Meinung der Bürger
so eindeutig ausfällt, war sie
dennoch positiv überrascht. Es
sprachen sich 1476 Wähler in
der rund 2640-Einwohner-Ge-
meinde gegen eine Fusion mit
den Nachbarkommunen Pre-
garten und Wartberg aus. Nur
158 Stimmen gab es dafür. 

KAINDORF (Stmk.)  
Die Volksbefragung Mitte No-
vember 2011 zur Gemeindefu-
sion in der steirischen Region
Kaindorf sprach eine klare
Sprache: 87 Prozent der Bür-
ger waren gegen eine Gemein-
defusion. Das eindeutigste Er-
gebnis zeigte sich in in der
800-Einwohner-Gemeinde
Hartl: 96,41 Prozent der Bür-
ger waren gegen eine Gemein-
dezusammenlegung, auch die
Wahlbeteiligung von 86,95
Prozent war hier am höchsten.
Insgesamt nahmen in den Ge-
meinden Dienersdorf (85,6
Prozent Nein, 72 Prozent Be-
teiligung), Ebersdorf (93,3
Prozent Nein, 70,6 Prozent Be-
teiligung), Hartl, Hofkirchen
(87,3 Prozent Nein, 73 Pro-
zent Beteiligung), Kaindorf
(56 Prozent Nein, 35,6 Pro-
zent Beteiligung), Tiefenbach
(86,3 Prozent Nein, 64,3 Pro-
zent Beteiligung) und
Großhart (95,7 Prozent Nein,
85 Prozent Beteiligung) 3365
Bürger an der Volksbefragung
teil. Damit lag die Wahlbeteili-
gung bei 65,66 Prozent. 

Fact-Box

Befreiung vom ALSAG-Beitrag bis März 2013

Anreiz für Neubauten in den
Ortszentren

Die Gemeinde muss verifizieren und
bestätigen, dass das abzubrechende
Gebäude in den wesentlichen Teilen
vor 1955 errichtet wurde.


